
                                                                                                                  Rechnungsprüfungskommission 
 
 

Kanalisation obere Wallisellerstrasse (inkl. Beleuchtung) 
                 Bauabrechnung                                                                                                 K 1.1.3 

 
 
Ausgangslage 

              Mit Beschluss Nr. 100 vom 20. April 1999 bewilligte der Stadtrat für den Bau einer 
              Mischwasserkanalisation und einer Beleuchtung in der oberen Wallisellerstrasse 

einen Objektkredit im Betrage von Fr. 1'450'000.-- ( inkl. MwSt Beleuchtung, exkl. 
MwSt Kanalisation). Der Kredit teilt sich auf folgende zwei Kostenträger auf: 

 
              Kanalisation ( Konto 201.5010.135 )  Fr. 1'350'000.--      exkl. MwSt 
              Beleuchtung ( Konto 205.5010.415 )  Fr.    100'000.--       inkl. MwSt 
 
              Der Gemeinderat stimmte dem Kredit im Betrage von Fr. 1'450'000.-- mit Beschluss 

vom 27. September 1999 zu. 
 
              Bauabrechnung                                                                                         
              Der Bau der Kanalisationsleitung wurde im September 2002 abgeschlossen. Die 

Abnahme fand am 18. November 2002 statt. Die Fertigstellung der Beleuchtung 
konnte erst im Zusammenhang mit der Ueberbauung Rosengarten im Sommer 2003 
fertiggestellt werden.  

 
              Kanalisation Beleuchtung  Total 
               (exkl. MwSt ) (inkl. MwSt )  
 
              Bewilligter Kredit   1'350'000.-- 100'000.-- 1'450'000.-- 
              Bauabrechnung   1'004'513.55   97'035.15 1'101'548.70 
              Kreditunterschreitung     345'486.45       2'964.85    348'451.30 
              Kreditunterschreitung in %   25,6%           3.0%                24,0% 
 
              Die wichtigsten Differenzen zum Voranschlag können dem Antrag des Stadtrates 

entnommen werden.  
 
              Beiträge / Subventionen 
              Für die Ausrichtung eines Staatsbeitrages besteht auf Grund der gesetzlichen Be- 
              stimmungen kein Anspruch. 
 
              Da es sich bei der Kanalisationsleitung um eine Anlage der Groberschliessung  
              handelt, können von den Grundeigentümern Mehrwertbeiträge eingefordert werden. 
              Das entsprechende Verfahren ist eingeleitet. Gemäss Abrechnung und Belastungs- 
              plan vom 27. Oktober 2003 können von den Grundeigentümern Beiträge im Gesamt- 
              wert von Fr. 249'914.50 eingefordert werden, wovon rund Fr. 210'000.-- vorderhand  
              sistiert werden müssen, da die Grundstücke sich entweder in der Reservezone be- 
              finden oder bereits einen provisorischen Kanalisationsanschluss besitzen. 
 
 
 
            



                 Prüfung der Abrechnung 
              Die RPK hat die Bauabrechnung mit einer erfreulichen Kostenunterschreitung von 
              insgesamt rund 24% geprüft und für in Ordnung befunden. 
 
              Antrag   
              Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0, 
              die Bauabrechnung für den Neubau einer Mischwasserleitung und der Be- 
              leuchtung in der oberen Wallisellerstrasse mit Gesamtkosten im Betrag von 
              Fr. 1'101'548.70 zu genehmigen. 
 
 
 
 
              Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann 
 
              Opfikon, den 31. März 2004  
 
                                                                                 Die Rechnungsprüfungskommission 
 
                                                                                 Der Präsident:               Ein Mitglied: 
 
 
 
                                                                                 Paul Remund                Erich Weidmann 


